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von Explosionen knapp beschrieben. Es 
heißt dort gegen Ende: „ Vor Aufnahme der 
Arbeiten ist eine Gefährdungsbeurteilung nach 
Anhang III Nr. 1 der Gefahrstoffverordnung 
durchzuführen. In der Regel wird diese ergeben, 
dass die Ausweisung von Ex-Zonen im Labor 
nicht erforderlich ist und damit auf die Anfer-
tigung eines separaten Explosionsschutzdoku-
mentes verzichtet werden kann.“ 

Hier kann angemerkt werden, dass der 
Rückschluss „keine Ex-Zone also kein Ex-
plosionsschutzdokument also keine Ex-
plosionsschutzmaßnahmen“ in genereller 
Sicht so nicht zutreffend ist. So ist z. B. die 
gute Lüftung in Labors häufig die Maß-
nahme u. a. gegen eine Explosionsgefahr – 
und daher als solche zu dokumentieren. 
Die erwähnte schriftlich niedergelegte Ge-
fährdungsbeurteilung stellt hier gleichzei-
tig inhaltlich das Explosionsschutzdoku-
ment dar – und kann also durch eine geeig-
nete (Doppel)überschrift kenntlich ge-
macht werden. 

Weiter heißt es: „ … Es kann jedoch Tätig-
keiten geben, bei denen die Gefährdungs-
beurteilung ergibt, dass Ex-Zonen ausgewiesen 
werden müssen und damit die Verpflichtung 
besteht, ein Explosionsschutzdokument zu 
führen.“ Dieser Schluss „wenn Ex-Zone 
dann Explosionsschutzdokument“ ist 
sicher in allen Fällen zutreffend.  

Mit dieser Ausführung enden aber die 
„Laborrichtlinien“ bezüglich der Auswei-
sung von explosionsgefährdeten Berei-
chen – ein Beispiel für eine Ex-Zone im 
Labor gibt es hier (bewusst) nicht, wohl 
aber in der BG RCI „Beispielsammlung der 
EX-RL“ [19] für Laborabzüge.  

In letzterer heißt es unter Punkt 2.2.6 La-
boratorien sinngemäß: Bei Umgang mit 
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Explosionsschutz ist in der Regel auch im Laboratorium notwendig – aber nur in der geringeren Zahl der Fälle klassisch mit 

Zonenausweisung und ATEX-Geräten. Vielmehr gelingt die Vermeidung nachweislich nicht notwendiger und damit über-

zogener Anforderungen etwa auf Grundlage einer guten Gefährdungsbeurteilung. Zudem greift bei manuellen Labortätig -

keiten die dahinterliegende Annahme der Unabhängigkeit von Freisetzung und Auftreten wirksamer Zündquellen häufig 

nicht. So muss da, wo die intensive Lüftung von Labor und Arbeitsplätzen nicht (völlig) ausreicht, eine konsequente Zünd-

quellenvermeidungsstrategie durchgesetzt werden. Bei nicht explosionsgeschützten elektrischen Geräten hilft vielfach das 

bedarfsgerechte Abschalten. Im Beitrag wird ein pragmatisches Klassierungsschema für Gefährdungsbeurteilungen bei 

Arbeiten im Abzug gegeben.  

Bei der Frage nach Explosionsschutz im 
Labor ist zuweilen Skepsis spürbar, 

nicht auch noch in Labors (insbesondere 
in solchen für chemisch-pharmazeutische 
Arbeiten) formale und daher scheinbar be-
lastende bis unnötige Aufwendungen zu 
treiben. Schließlich sind die verarbeiteten 
Mengen klein, Arbeiten geschehen im Ab-
zug mit ausreichendem Luftwechsel und 
natürlich nur im Rahmen der „Laborricht-
linien“ [1]. Also kein Bedarf? 

Unabhängig, wie gut der Umfang der im 
Labor genutzten Stoffe bekannt ist (auch 
bei Reinigungs- und Putzmitteln, Ver- und 
Entsorgungsabläufen), verbleibt gelegent-
lich die Unsicherheit, ob mit diesen Argu-
menten alles Notwendige gesagt und getan 
ist. Zumal gelegentlich Publikationen [2] 
durch Forderungen nach ATEX-Geräten 
im Labor von sich reden machen. Fragen 
wie: „Brauche ich für mein Labor ein Ex-
plosionsschutzdokument?“ „Wo erhalte 
ich einen ATEX-konformen Kühl-
schrank?“ „Wieviel Lösemittel darf ich im 
Abzug handhaben?“ werden immer wieder 
gestellt und diskutiert. 

Dieser Beitrag soll mit Blick auf Laborlei-
ter und mit Sicherheitsaufgaben im Labor-
bereich befassten Personen Hilfestellun-
gen und Diskussionsanregungen geben für 
ein bislang eher wenig behandeltes Thema. 

Grundlagen und rechtlicher 
Rahmen 
Wie im betrieblichen Produktions-

umfeld werden auch für Labors die generel-
len rechtlichen Rahmenbedingungen zum 
Explosionsschutz durch die Gefahrstoff-
verordnung (GefStoffV) [3] und die Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

[4] sowie sie weiter spezifizierende tech-
nische Regeln festgelegt, z. B. [5 bis 11] . 

Abgeleitet von der BetrSichV sind auch 
die Technischen Regeln für Betriebssicher-
heit (TRBS) relevant, z. B. die TRBS 2152 mit 
den zugehörigen Teilen [12 bis 16], in Tei-
len inhaltsgleich mit den Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), Serie 72x. 
Von den technischen Regeln für brennbare 
Flüssigkeiten (TRbF) sind (noch) die TRbF 
20 (Läger) [17] und TRbF 30 (Füllstellen, 
Entleerstellen und Flugfeldbetankungs-
stellen) [18] vor dem Hintergrund von 
Lösemittelräumen und Ver- und Entsor-
gungsfragen besonders zu erwähnen, auch 
wenn der Anwendungszeitraum nunmehr 
befristet ist.  

Praxisrelevant, insbesondere für den La-
borleiter, sind nach wie vor die „Labor-
richtlinien“ der BG RCI (BGI/GUV.I 850-0) 
[1], (früher BG Chemie, BGR 120 bzw. 
ZH1/119). Dieses Werk stellt den anerkann-
ten Stand der Technik für Laboratorien in 
Deutschland dar und ist eine wahre Fund-
grube zu allen möglichen Sicherheitsfra-
gen in (chemisch-pharmazeutischen) La-
boratorien. Es nimmt in vielfältiger Weise 
auch zu Fragen des Explosionsschutzes 
Stellung – auch wenn nicht immer explizit 
im Stichwortverzeichnis aufgeführt und 
mit der vielleicht manchmal wünschens-
werten Tiefe. 

Die Kapitel 4.12 bis 4.16 der “Laborricht-
linien” sind zu Explosionsschutzfragen 
von Interesse. So wird in Kap. 4.12.1 „Ex-
plosionsschutzmaßnahmen“ der Duktus 
von primären Maßnahmen zur Verhin-
derung der Bildung gefährlicher explo -
sionsfähiger Gemische über Vermeidung 
der Entzündung bis hin zur Beherrschung 



brennbaren Flüssigkeiten im Abzug in 
nicht laborüblicher Menge, z. B. Rotations-
verdampfer mit 10 l brennbarer Flüssigkeit 
oberhalb des Flammpunktes, ist eine Zone 
2 im Abzug festzulegen. Dies gilt, falls nicht 
durch andere Maßnahmen die Explosions-
gefahr abgewendet werden kann. 

  Abgrenzung zum Brandschutz 
Die Abgrenzung zum Brandschutz ist 

formal durch die Rechtsordnung auf Län-
derebene (Landesbauordnung) gegeben. 
Inhaltlich ist eine lokale Verpuffung/Ex-
plosion/Detonation in einem Maßstab 
unterhalb der g. e. A. (also mit einem zu-
sammenhängenden Volumen < 10 l) häu-
fig Auslöser oder Zündquelle für einen 
nachfolgenden Laborbrand. Dessen Be-
herrschbarkeit und die dafür notwendigen 
Maßnahmen sollen im Rahmen dieses Bei-
trags nicht näher betrachtet werden. Hier 
geht es im Sinne des vorbeugenden Brand-
schutzes um die Vermeidung der Eintritts-
bedingungen eines Brandes. 

 

Laborparadigmen generell 
Es lohnt, zum Verständnis der Anforde-

rungen an den Explosionsschutz im Labor, 
sich mit den generellen Sicherheitskonzep-
ten von Laboratorien zu beschäftigen. Ein 
wesentlicher Unterschied zur chemischen 
Produktion ist nicht nur die Menge von Ge-
fahrstoffen, sondern auch der unterschied-
liche Ansatz für die Sicherheitsmaßnah-
men: Während in der chemischen Produk-
tion schon die Bedingungen für den Ein-
tritt eines Ereignisses vermieden werden, 
kann dieses Konzept bei Laboratorien nur 
bedingt gelingen. Forschung lebt vom Un-
bekannten, also sind auch unbekannte 
Stoffe und Reaktionen vorhanden, die im-
mer für „Überraschungen“ gut sind. Daher 
gilt im Labor das Prinzip, jederzeit das Un-
vorhergesehene zu beherrschen. Entspre-
chend sind die Sicherheitsmaßnahmen zur 
Kapselung und Beherrschung gefährlicher 
Situationen bis hin zur Schadensbegren-
zung gedacht. Es gilt: Freisetzung nur in 
den Abzug (oder in eine ablufttechnische 
Einrichtung) und nicht in den Laborraum. 
Falls eine Schadstoffbelastung im Labor-
raum dennoch auftreten sollte, dann soll 
sie nicht ins Gebäude wandern (verhindert 
durch Unterdruck im Labor). 

Eine Prüfung auf Vermeidung oder Sub-
stitution gefahrdrohender Stoffe im Labor 
ist notwendig – gleichwohl besteht im 
Sinne der Forschung die Erwartungshal-
tung, im Zweifel auch explosionstechnisch 
anspruchsvollere Stoffe, wie z. B. Ether 
oder Wasserstoff, in ausreichender Menge 

ohne hinderliche Maßnahmen 
sicher handhaben zu können. 

Der Schlüssel dazu sind die Begrenzung 
der eingesetzten und der im Ereignisfall 
freigesetzten Stoffmengen und die gute 
Lüftung. Dabei gilt: Vermeidung vor Be-
herrschung eines Ereignisses, sowohl im 
„Normalbetrieb“ wie bei Störungen, etwa 
bei Bruch von Glasapparaturen oder Fehl-
handlungen. Die ungewollte Freisetzung 
sicher, d. h. ohne Explosion, zu beherr-
schen, ist eine Herausforderung besonders 
bei Glasapparaturen: Glas kann springen 
und tut es auch, u. a. wegen Oberflächen-
schäden, Thermospannungen, mecha-
nischen Punktbelastungen, etc. 

Vor den freigesetzten Stoffen kann man 
sich bezüglich der Gefahren der Toxizität 
(Tox-Gefahr) im Labor u. a. ggf. durch 
Flucht entziehen. Die verbleibende ggf. 
zündfähige „Wolke“ im Labor trifft aber 
i. d. R. auf eine wirksame Zündquelle – die 
Gefahr einer Explosion (Ex-Gefahr) ist 
durch Flucht nicht gebannt. 

Also ist die Freisetzung wenn möglich zu 
verhindern und die Lüftung auch aus 
Gründen der Ex-Gefahr wirksam zu gestal-
ten.  

Emissionsraten und 
Gefährdungen  
Lachenfreisetzungen können im Labor 

gezielt (etwa zu Reinigungsarbeiten) oder 
ungewollt (z. B. bei Glasbruch und ande-
ren Leckagen) entstehen. 

Die Quellstärke der Verdampfung kann 
auf verschiedene Weise bestimmt bzw. ab-
geschätzt werden. Stehen keine Ergebnisse 
eines Abdampfversuchs zur Verfügung, so 
kann auf eine Berechnung nach Mackay 
und Matsugu [20] zurückgegriffen oder die 
Methode der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) zur Berechnung 
von Gefahrstoffbelastungen [21] angewen-
det werden. 

Wenn nicht gerade mit Ethern oder 
Leichtbenzin gearbeitet wird, ist Aceton als 
Modellsubstanz mit hohen Abdampfraten 
für eine Abschätzung der Ex-Gefahr im La-
bor gut geeignet: Eigene Abdampfversuche 
bei Raumtemperatur im Abzug (bis 25 °C) 
ergaben je nach Wärmenachfuhr und 
Luftgeschwindigkeit oberhalb der Flüssig-
keitsoberfläche Abdampfraten zwischen 
1,6 und 2,4 kg/m² je Stunde [22], in Über-
einstimmung mit [23]. 

Ist eine Ex-Gefahr, z. B. wegen be-
herrschbarer, d. h. hier ablüftbarer Ab-
dampfmengen nicht gegeben, ist auch 
eine deutliche Überschreitung der sonst 
üblichen Labormengen im Einzelfall ver-
tretbar – als Beispiel möge die Eluierung 

von Naturstoffen in Isopropanol bei Raum-
temperatur gelten. Hier ist durch Begren-
zung der etwaig austretenden Lache mit ei-
ner Auffangwanne die Abdampfrate auch 
bei großen Mengen durch die Oberfläche 
begrenzt und im Abzug gefahrlos be-
herrschbar. 

Angepasste Sicherheitskonzepte im Ex-
plosionsschutz vermeiden hier unnötigen 
Aufwand. Bei vergleichbarem Schutz-
niveau würde sonst das übliche Konzept 
der „Kilo-Labors“ mit komplettem explo -
sionsgeschützten Installations- und Gerä-
tepark angewendet werden. 

Neben der Freisetzung von Lachen sei 
auf andere Freisetzungen, z. B. bei Umfüll-
arbeiten, hingewiesen, meist einher-
gehend mit der Verdrängung von gesättig-
ter Behälteratmosphäre. Hier kann in aller 
Regel kein Ex-Zonenkonzept greifen – weil 
Freisetzung und potenzielle Zündquelle 
nicht mehr unabhängig voneinander sind: 
So ist bei elektrostatisch aufladbaren Flüs-
sigkeiten eine potenzielle Zündquelle „in-
trinsisch“, sie kann nur durch konsequente 
Verwendung geerdeter Metallteile unwirk-
sam gemacht werden. Generell sollte da-
von ausgegangen werden, dass bei manuel-
len Arbeiten im Labor mit zündwirksamen 
elektrostatischen Entladungen (z. B. gegen 
Armaturen oder Apparate) zu rechnen ist, 
weshalb sich eine Vermeidung von La-
dungsakkumulation bei Personen emp-
fiehlt. 

Raumlüftung 
Das Schutzziel der Laborlüftung (neben 

anderen) lautet: Vermeidung von Akku-
mulationen durch Emissionsquellen ge-
ringer Freisetzungsrate auch in schlechter 
gelüfteten Bereichen (z. B. Ecken, War-
tungsgänge). Die verbreitete Forderung 
nach achtfachem Luftwechsel resultiert 
nur aus der Umrechnung des allgemeinen 
Planungswerts von 25 m³/h pro m² Labor-
nutzfläche und der Raumhöhe von ca. 3 m, 
vgl. TRGS 526 [8] und DIN 1946-7 [26]. 

In der Regel wird für die Raumlüftung im 
Labor keine gesonderte Abluftöffnung be-
nötigt, da schon die vorhandenen Labor-
abzüge im Raum in Summe eher mehr als 
den geforderten Raum-Abluftstrom benö-
tigen. Ausnahme sind Räume mit niedriger 
Abzugsdichte, etwa Biologielabors. Letz-
tere können trotz „wässriger“ Systeme Ex-
plosionsgefahren aufweisen, z. B. bei groß-
flächigem Umgang mit Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln. 

Arbeiten mit großem Freisetzungspoten-
zial sind im Abzug durchzuführen, wenn 
nicht durch andere Maßnahmen Tox- und 
Ex-Gefahr beherrscht werden. Die all-
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gemeine „gute Lüftung“ auf Labortischen 
ist in aller Regel nicht ausreichend. 

Anmerkung: Die derzeitige Diskussion 
zu Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 
von Laborgebäuden könnte über den 
(wichtigen) Teilaspekt der Energieeffizienz 
unmittelbaren Einfluss auf zukünftige La-
borsicherheitskonzepte und -einrichtun-
gen haben. Letztere basieren in aller Regel 
auf einem geschickten Design mit ausrei-
chendem Abluftvolumenstrom. Da aus 
Gründen einer Kontaminationsvermei-
dung keine Abluftrezirkulation in die Zu-
luft zulässig ist, wird der Energieverbrauch 
eines Laborgebäudes direkt und in hohem 
Anteil vom (sicherheitstechnisch begrün-
deten) Abluftbedarf abhängen. Es gilt, hier 
die gewünschten Maßnahmen zur Reduk-
tion von Energie- und damit von Abluftbe-
darf nicht auf Kosten einer Minimierung 
der Anzahl sowie der Qualität von (luft-
technischen) Sicherheitseinrichtungen im 
Labor zu treiben.  

 

Laborabzüge 
Laborabzüge sind neben der persön -

lichen Schutzausrüstung die  Sicherheits-
maßnahme bzw. -einrichtung beim Um-
gang mit Gefahrstoffen im Labor. Die Er-
wartungshaltung der Abzugsnutzer ist, 
dass die Freisetzung von Gefahrstoffen im 
Inneren nicht zu einer Gefährdung führt. 
Schutzziele eines Abzugs [1; 8; 24] sind: 
l Spritz- und Splitterschutz, 
l  Explosionsschutz durch ausreichende 
Spülung (Luftwechsel), 
l  Rückhaltevermögen zur Vermeidung des 
Austritts von Gasen, Dämpfen und Stäu-
ben. 

Wie schon erwähnt, ist ein sicheres Aus-
schließen einer größeren Freisetzung im 
Abzugsinneren praktisch nicht möglich, 
insbesondere nicht bei Glasapparaturen, 
übrigens laut Herstellerangaben auch 
nicht bei Glasdruckgefäßen.  

Entsprechend kommt der ausreichen-
den Verdünnung und Spülung des Abzugs-
inneren eine zentrale Bedeutung zu. Zur 
Abschätzung der Verdünnung im Abzug 
mögen ältere Orientierungswerte des Ab-
luftbedarfs von Abzügen aus der 1978 er-
schienenen DIN 12924-1 dienen, auch 
wenn neuere Normen auf Baumusterprüf-
werte abheben. Danach ist bei einem klas-
sischen Tischabzug mit 1,5 m Frontbreite 
typisch mit ca. 600 m³/h Abluft zu rech-
nen. Je nach Tiefe und Höhe ergibt sich ein 
mittlerer Luftwechsel von 200 bis 300 pro 
Stunde. Bei Studium der inneren Strömun-
gen eines Abzugs ergeben sich aber lokal 
aufgelöst durchaus unterschiedliche Ver-

hältnisse – falls sich im Inneren eine sog. 
„Walze“ ausbildet, ist deren strömungs-
technische Mitte („Auge des Orkans“) 
durch einen deutlich geringeren (lokalen) 
Luftwechsel geprägt. Eigene Untersuchun-
gen mit Tracergasmethoden [28] zeigten, 
dass die lokale Verweilzeit (das Inverse des 
Luftwechsels) im Inneren eines Tisch-
abzugs (gemessen entlang der Raumdiago-
nale) durchaus um einen Faktor 3 bis 5, 
max. 10, variieren kann. Entsprechend ist 
das „Spülvermögen“ bzw. das Luftaus-
tauschvermögen bei einzelnen Abzügen 
unterschiedlich, wenn auch der in der Bau-
musterpüfung von Abzügen laut Norm 
[24] zu ermittelnde Wert nur eine summa-
rische Größe und damit wenig anschau-
lich ist. 

Zudem werden heute Abzüge bei ge-
schlossenem Schieber häufig aus Gründen 
der Energieeinsparung mit abgesenktem 
Abluftstrom betrieben (VAV, variable air 
volume flow). Je nach Hersteller sind bei 
dem als Beispiel schon erwähnten Tischab-
zug statt 600 nur noch 200 m³/h wirksam, 
der mittlere Luftwechsel sinkt so auf ca. 70 
bis 100 pro Stunde.  

Wird nun eine Lache über die ganze Ar-
beitsfläche bei Raumtemperatur freigesetzt 
– bei einer unterstellten Abdampfrate von 
2,5 kg/h · m² (worst case für Aceton), so er-
gibt sich bei 1,2 m² Gesamtfläche eine Bela-
dung von 3 000 g/h auf 200 m³/h oder 
15 g/m³. Dies ist kleiner als 50 % der ge-
ringsten UEG für organische Stoffe und da-
mit vertretbar. Mit anderen Worten: Die 
Flutung der Arbeitsfläche eines Tisch-
abzugs mit Lösemitteln bei Raumtempera-
tur ist i. d. R. beherrschbar – vorausgesetzt, 
unmittelbar wirksame Zündquellen befin-

den sich nicht in direkter Nachbarschaft 
oder direkt oberhalb der Lache. 

Eigene Untersuchungen mit direkt an-
zeigenden Messgeräten (offene IR-Küvette) 
zum niedrigsten vertretbaren Sicherheits-
abstand zeigten, dass dieser zwischen 6 
und 20 cm schwankt, abhängig von der 
oberhalb der Arbeitsfläche herrschenden 
tangentialen Luftgeschwindigkeit. In kei-
nem Fall der untersuchten Abzüge mit 
„Luftwalze“ konnten (auch mit anderen 
Messgeräten) nennenswerte Beladungs-
anzeigen bei einer Distanz zur Lache von 
20 cm oder größer gefunden werden.  
Die bei höheren Temperaturen exponen-
tiell ansteigenden Abdampfraten können 
indes nicht mehr in jedem Fall durch die 
Abzugslüftung ausreichend kompensiert 
werden. 

Ein Nachteil der bei geschlossenem 
Schieber abgesenkten Abluft sei nicht ver-
schwiegen: Abzüge, die das Öffnen der 
Fenster im geschlossenen Schieber (und 
damit die „Falschluft“) nicht erkennen 
und entsprechend den Abluftstrom nicht 
steigern, können u. U. bei Schwergasen im 
Bereich der Schieberunterkante kein aus-
reichendes Rückhaltevermögen aufweisen 
(vgl. Bild 1 ). 

3-Stufen-Konzept bei Abzügen 
Mit gutem Erfolg wird für Laborabzüge 

folgendes vereinfachte Schema für die Be-
handlung von Explosionsschutzfragen bei 
Lösemitteln mit niedrigem Flammpunkt 
in Abzügen verwendet: 
A)  Freisetzung bei Raumtemperatur mög-
lich: Maßnahmen sind lachenbegren-
zende Auffangwanne, Mindestabstand 
wirksamer Zündquellen zur Lache 9 20 cm. 

Bild 1 Schwergas„leck“ eines Tischabzugs mit einem Drittel Sollvolumenstrom und geöff-
neten Fenstern im Frontschieber, visualisiert durch Trockeneis mit Wasser. 
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B)  Drucklose Freisetzung bei erhöhter Tem-
peratur möglich: Maßnahmen sind la-
chenbegrenzende Auffangwanne, Vermei-
dung unmittelbar wirksamer Zündquellen 
(etwa Kontaktschleifer bei Motoren), auto-
matische Leckageerkennung mit Abschal-
tung elektrischer Zündquellen, Vermei-
dung heißer Oberflächen als Zündquelle, 
ggf. Erhöhung des Abzugsvolumenstroms.  
C)  Freisetzung bei Temperaturen oberhalb 
des Siedepunkts möglich (etwa wegen 
Druckerhöhung, z. B. bei Rückflussappa-
raturen): Die dann stattfindende, zumin-
dest partielle Flashverdampfung „flutet“ 
den Abzug in kürzester Zeit mit einem 
brennbaren Gemisch, sodass hier i. d. R. 
explosionsgeschützte Geräte im Rahmen 
eines Ex-Zonenkonzepts verwendet wer-
den müssen. 

Bei diesem 3-Stufen-Konzept ist die An-
wesenheit von Personen im Labor (bezüg-
lich des Explosionsschutzes) nur nachran-
gig eingeflossen. Trotzdem ist bei 24-h-Ver-
suchen ohne durchgängige Personen-
anwesenheit schon aus Gründen des 
Brandschutzes ein Abzug ohne Abluft-
absenkung, mit Leckageerkennung sowie 
mit Brandfrüherkennungsmaßnahmen 
geboten. 

Die in älteren Abzügen großflächig aus-
gebildeten Druckentlastungsflächen in der 
Decke sind bei modernen Abzügen nicht 
mehr oder nur noch in deutlich kleineren 
Abmessungen zu finden. Das Prinzip der 
konstruktiven Sicherheit wird offenbar all-
gemein nicht (mehr) als tragend angese-
hen. Die heute noch vorhandenen kleine-
ren Öffnungen sind – da in der europä -
ischen Normenserie DIN EN 14175 nicht 
eindeutig gefordert und festgelegt – weni-
ger geeignet, Druckerhöhungen (selbst von 
Verpuffungen) sicher abzuleiten. Das Kon-

zept der Ereignisbeherrschung im Abzug 
schließt also die gefahrlose Verpuffung im 
Abzug häufig nicht mit ein. Leider haben 
sich die Abzugshersteller wenig Gedanken 
über Alternativen gemacht. Druckentlas-
tungsflächen sind nicht überflüssig, nur 
derzeit weder ausreichend groß noch aus-
reichend wirksam. 

Andere ablufttechnische 
Einrichtungen 
Neben dem Abzug dienen eine Reihe an-

derer ablufttechnischer Einrichtungen 
[25] auch dem Explosionsschutz im Labor. 
Bekannt sind speziell für den offenen Um-
gang mit Lösemitteln vertriebene abge-
saugte Arbeitsplätze, die – obwohl bauähn-
lich wie Abzüge – nicht das Schutzziel 
„Spritz- und Splitterschutz“ erfüllen müs-
sen und daher keinen Schieber aufweisen 
(Bild 2 ). 

Bei geschicktem Einsatz kann mit diesen 
Einrichtungen z. B. die Ex-Zone 1 von Löse-
mittelräumen herabgestuft werden, wenn 
der offene Umgang auf diese Arbeitsplätze 
beschränkt bleibt. Auf ausreichenden Ab-
stand zur Frontöffnung und Vermeidung 
elektrostatischer Zündgefahren [27] (z. B. 
durchgängige Erdung) ist besonders zu 
achten. 

Für die Arbeit auf Labortischen bei Stof-
fen mit Schwergasverhalten sind Punkt-
absaugungen häufig wenig wirksam – ihr 
Erfassungsbereich beschränkt sich allen-
falls auf den unmittelbaren Bereich der 
Haube. Bild 3  zeigt einen Versuch mit 
Theaternebel, der die begrenzte Absaug-
fähigkeit selbst einer großen Punktabsau-
gung visualisiert. Eine effektivere Absaug-
möglichkeit sind unterflurabgesaugte 
Tische, die in Skandinavien eine höhere 
Verbreitung gefunden haben. 

Fazit und Ausblick 
Explosionsschutz im Labor ist notwen-

dig und wird in aller Regel durch die gute 
Lüftung, die begrenzten Mengen und das 
geschulte Laborpersonal erreicht und be-
achtet. Gleichwohl ist insbesondere bei an-
spruchsvolleren Experimenten, größeren 
Mengen und aufwendigeren Apparaturen 
eine tiefergehende Beratung zur Gefähr-
dungsbeurteilung sinnvoll, um leistungs-
fähige Forschung schon durch das Design 
mit nachgewiesener Sicherheit zu ermög -
lichen. Gerade in Laboratorien kommt es 
darauf an, sicherheitstechnisch praktika-
ble und für die Arbeitsabläufe angepasste 
Explosionsschutzlösungen zu entwickeln. 
Weitere Beispiele dazu bleiben einem an-
deren Beitrag vorbehalten.  TÜ 891 

 

Bild 2  Abgesaugter Arbeitsplatz zum sicheren Umfüllen von Löse-
mitteln. 

Bild 3  Begrenzte „Erfassung“ einer Punktabsaugung, visualisiert 
durch Theaternebel.
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